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Gesetz zur Änderung reise- und umzugs-
kostenrechtlicher Vorschriften und wei -

terer Rechtsvorschriften des Landes

Der Landtag hat am 3. Dezember 2008 das folgende Ge-
setz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesreisekostengesetzes

Das Landesreisekostengesetz in der Fassung vom 20. Mai
1996 (GBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 1
des Gesetzes vom 19. Oktober 2004 (GBl. S. 765), wird
wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lich“ die Worte „oder elektronisch“ eingefügt.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer
Aus schlussfrist von sechs Monaten bei der zustän-
digen Abrechnungsstelle schriftlich oder elektro-
nisch zu beantragen.“

b) Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Die zuständigen Abrechnungsstellen können
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Antrag-
stellung die Vorlage der maßgeblichen Kostenbe -
lege verlangen. Werden diese Belege auf Anforde-
rung nicht innerhalb eines Monats vorgelegt, kann
der Erstattungsantrag insoweit abgelehnt werden.
Der Dienstreisende ist verpflichtet, die Kostenbe -
lege nach Erstattung der Reisekostenvergütung bis
zum Ablauf eines Jahres für Zwecke der Rech-
nungsprüfung aufzubewahren und auf Verlangen
vorzulegen.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für Strecken, die mit regelmäßig verkehren-
den Beförderungsmitteln zurückgelegt worden
sind, werden die entstandenen notwendigen Fahr-
kosten erstattet. Bei einer einfachen Entfernung
von nicht mehr als 100 Kilometern werden nur die
notwendigen Fahrkosten der niedrigsten Klasse 
eines regelmäßig verkehrenden Beförderungsmit-
tels erstattet. Die Kosten der ersten Klasse sind er-
stattungsfähig, wenn die einfache Entfernung mehr
als 100 km beträgt. Wurde aus besonderen dienst -
lichen oder wirtschaftlichen Gründen ein Flugzeug
benutzt, sind die entstandenen notwendigen Flug-
kosten bis zur Höhe der Kosten der niedrigsten
Flugklasse erstattungsfähig.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden Absätze 2
bis 4.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „22
Cent“ durch die Angabe „25 Cent“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:

„ 2. Kraftfahrzeuge mit einem Hubraum von mehr
als 600 cm³ 35 Cent.“

c) In Absatz 2 Satz 4 Nr. 2 wird die Angabe „3 Cent“
durch die Angabe „5 Cent“ ersetzt.

5. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Für eine notwendige Übernachtung erhalten
Dienstreisende pauschal 20 Euro. Höhere Über-
nachtungskosten werden im notwendigen Umfang
erstattet. Durch Verwaltungsvorschrift wird be-
stimmt, bis zu welcher Höhe Übernachtungskosten
notwendig sind.“

b) In Absatz 3 werden die Sätze 1 und 2 gestrichen.
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6. In § 14 werden die Worte „bei Nachweis“ gestrichen.

7. In § 20 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „schrift-
lichen“ die Worte „oder elektronischen“ eingefügt.

Artikel 2

Änderung des Landesumzugskostengesetzes

Das Landesumzugskostengesetz in der Fassung vom 
12. Februar 1996 (GBl. S. 127), zuletzt geändert durch
Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 19. Oktober 2004
(GBl. S. 765), wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Umzugskostenvergütung wird nach Beendigung
des Umzuges gewährt. Sie ist innerhalb einer Ausschluss -
frist von einem Jahr bei der Beschäftigungsbehörde, von
den in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 bezeichneten Berech-
tigten bei der letzten Beschäftigungsbehörde und von
den Hinterbliebenen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5) bei der letz-
ten Beschäftigungsbehörde des Verstorbenen schriftlich
oder elektronisch zu beantragen. Die Frist beginnt mit
dem Tag nach Beendigung des Umzuges, in den Fällen
des § 11 Satz 1 mit dem Tag nach der Bekanntgabe des
Widerrufs. Die zuständigen Abrechnungsstellen können
bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Antragstellung
die Vorlage der maßgeblichen Kostenbelege verlangen.
Werden diese Belege auf Anforderung nicht innerhalb
eines Monats vorgelegt, kann der Erstattungsantrag inso-
weit abgelehnt werden. Der Berechtigte ist verpflichtet,
die Kostenbelege nach Erstattung der Umzugskostenver-
gütung bis zum Ablauf eines Jahres für Zwecke der
Rechnungsprüfung aufzubewahren und auf Verlangen
vorzulegen.“

Artikel 3

Änderung der Auslandsreisekostenverordnung 
des Landes

Die Auslandsreisekostenverordnung des Landes vom 
2. Januar 1984 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 17. November 2004 (GBl. S. 854), wird
wie folgt geändert:

§ 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Fahrkostenerstattung

Bei Flugreisen können den Angehörigen der Besol-
dungsgruppen B 6 bis B 11 und R 6 bis R 10 die Kosten
für das Benutzen der Business- oder einer vergleichbaren
Klasse erstattet werden. Das Gleiche gilt für andere
Dienstreisende, wenn der Flug ununterbrochen länger als

10 Stunden dauert und aus triftigem Grund nicht unter -
brochen werden kann. Flugunterbrechungen, die von der
flugplanmäßigen Landung bis zum flugplanmäßigen Wei-
terflug nicht länger als 2 Stunden dauern, bleiben un-
berücksichtigt. Bei längeren Flugunterbrechungen wird
jede Flugteilstrecke als Flugreise für sich behandelt.“

Artikel 4

Änderung der Landestrennungsgeldverordnung

Die Landestrennungsgeldverordnung vom 12. Dezember
1985 (GBl. S. 411), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 24. September 2001 (GBl. S. 581), wird wie folgt
geändert:

§ 9 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Trennungsgeld ist innerhalb einer Ausschluss -
frist von sechs Monaten schriftlich oder elektronisch zu
beantragen. Die Frist beginnt jeweils mit Ablauf des
Kalendermonats, für den das Trennungsgeld zusteht.
Das Trennungsgeld wird monatlich nachträglich ge-
zahlt. Die zuständigen Abrechnungsstellen können bis
zum Ablauf von sechs Monaten nach Antragstellung die
Vorlage der maßgeblichen Belege verlangen. Werden
diese Belege auf Anforderung nicht innerhalb eines Mo-
nats vorgelegt, kann der Erstattungsantrag insoweit ab-
gelehnt werden. Der Trennungsgeldberechtigte ist ver-
pflichtet, die Kos tenbelege nach Erstattung des Tren-
nungsgeldes bis zum Ablauf eines Jahres für Zwecke
der Rechnungsprüfung aufzubewahren und auf Verlan-
gen vorzulegen.“

Artikel 5

Änderung des Gesetzes zur Integration 
der Sonderzahlungen und zur Anpassung der Besoldung

und Versorgung 2008 und zur Änderung weiterer 
Rechtsvorschriften 

Das Gesetz zur Integration der Sonderzahlungen und zur
Anpassung der Besoldung und Versorgung 2008 und zur
Änderung weiterer Rechtsvorschriften vom 11. Dezem-
ber 2007 (GBl. S. 538) wird wie folgt geändert:

Artikel 1 wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird folgender Satz angefügt:

„Außerdem wird der Familienzuschlag für dritte und
weitere Kinder um monatlich 50 Euro erhöht.“

2. In Anlage 1 f (zu § 5 Abs. 1) wird die Angabe „253,03
Euro“ durch die Angabe „303,03 Euro“ ersetzt.

3. In Anlage 2 f (zu § 9 Abs. 1) wird die Angabe „256,57
Euro“ durch die Angabe „306,57 Euro“ ersetzt.
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Artikel 6

Übergangsvorschrift

(1) Für Dienstreisen und Dienstgänge, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes begonnen und erst danach be-
endet werden, wird Reisekostenvergütung nach den bis-
herigen Vorschriften gewährt.

(2) Für Umzüge gilt Absatz 1 entsprechend.

Artikel 7

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang

Die auf Artikel 3 und 4 beruhenden Teile der dort geän-
derten Rechtsverordnung können auf Grund der ein-
schlägigen Ermächtigungen durch Rechtsverordnung ge -
ändert werden.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2009 in Kraft mit Aus-
nahme des Artikels 5, der mit Wirkung vom 1. Januar
2008 in Kraft tritt.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


